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§ 160 StGB Umtriebe während einer
Geschäftsaufsicht oder im

Insolvenzverfahren
 StGB - Strafgesetzbuch

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 18.11.2023

1. (1)Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bis zu 720 Tagessätzen ist zu bestrafen:

1. 1.wer eine nicht zu Recht bestehende Forderung oder eine Forderung in einem nicht zu Recht bestehenden

Umfang oder Rang geltend macht, um dadurch einen ihm nicht zustehenden Einfluß im Insolvenzverfahren

zu erlangen;

2. 2.ein Gläubiger, der für die Ausübung seines Stimmrechts in einem bestimmten Sinn oder für das

Unterlassen der Ausübung seines Stimmrechts für sich oder einen Dritten einen Vermögensvorteil annimmt

oder sich versprechen läßt, und auch wer einem Gläubiger zu diesem Zweck einen Vermögensvorteil

gewährt oder verspricht;

3. 3.ein Gläubiger, der für die Zustimmung zum Abschluss eines Sanierungsplans ohne Zustimmung der

übrigen Gläubiger für sich oder einen Dritten einen Sondervorteil annimmt oder sich versprechen läßt, und

auch wer einem Gläubiger zu diesem Zweck einen Sondervorteil gewährt oder verspricht.

2. (2)Ebenso sind eine zur Geschäftsaufsicht bestellte Person, der Insolvenzverwalter und ein Mitglied des

Gläubigerausschusses im Insolvenzverfahren zu bestrafen, die für sich oder einen Dritten zum Nachteil der

Gläubiger einen ihnen nicht gebührenden Vermögensvorteil annehmen oder sich versprechen lassen.

In Kraft seit 01.01.2016 bis 31.12.9999

 2025 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
file:///

	§ 160 StGB Umtriebe während einer Geschäftsaufsicht oder im Insolvenzverfahren
	StGB - Strafgesetzbuch


